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Tagesordnung der Ratssitzung am 09.04.13 

 

 

Sehr geehrte Frau Göckemeyer, 

 

am 05.07.11 legten Sie dem Rat das Konzept der Kommunal- und Abwasserberatung 

NRW GmbH zur Umsetzung des § 61a LWG im Interkommunalen Arbeitskreis 

"Dichtheitsprüfung privater Abwasseranlagen im Kreis Düren" vor. Beteiligt waren Städte 

und Gemeinden aus dem Kreis Düren ("13dicht"). Ein wesentliches Merkmal des 

Konzeptes war die Gleichbehandlung der Bürger in den beteiligten Gemeinden. 

 

Ein Antrag der Fraktion Unabhängige lag dem Bauausschuss am 24.01.12 vor. Der 

Antrag wurde "bis zur Beratung über die entsprechende Satzung zurückgestellt". 

 

Inzwischen hat der Landtag NRW das Landeswassergesetz geändert. Die Rechts-

verordnung des Landes wird z. Zt. erarbeitet. Danach wird die Umsetzung in den 

Kommunen zügig erfolgen müssen. Wegen der Sonderregelung für Wasserschutz-

gebiete ist bereits jetzt erkennbar, dass eine Gleichbehandlung aller Grundstücks-

eigentümer innerhalb der Kommunen nur erreicht werden kann, wenn einzelnen 

Grundstückseigentümern strengere Prüfungen auferlegt werden, als nach der 

gesetzliche Regelung zwingend vorgeschrieben. 

 

Um zügig zu einem mehrheitsfähigen Satzungsentwurf in Nideggen zu kommen,  

beantragen wir bereits jetzt in die Ratssitzung am 09.04.13 aufzunehmen: 

 

TOP Richtlinie für die Erstellung einer Satzung zur Dichtigkeitsprüfung 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung wird beauftragt bei der Erstellung eines Satzungsentwurfs zur 

Dichtigkeitsprüfung folgende Richtlinie zu beachten: 

• Jedem einzelnen Grundstückseigentümer sind nur die Pflichten aufzuerlegen, die 

zwingend gesetzlich gefordert sind. 

• "Ungleichbehandlungen" benachbarter Grundstücke, die z.B. durch Wasserschutz-

gebietsgrenzen in Straßenmitte entstehen, sind in Kauf zu nehmen. Das muss der 

Gesetzgeber verantworten. 

• Regelungen in Nachbargemeinden sind kein Maßstab für die Satzung in Nideggen. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Markus Fischer Erwin Fritsch Udo Hensch 

 
 

Erwin Fritsch
Hervorheben

Erwin Fritsch
Hervorheben

Erwin Fritsch
Hervorheben

Erwin Fritsch
Hervorheben


